
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwahl der Fächer / Entscheidung NAWI 

 

 

Liebe Schüler und Eltern der Abschlussklassen,  

 

bezugnehmend auf die Informationen vom Kultusministerium bzw. dem LaSuB 

zu den Abschlussprüfungen (14.01.2021) und dem Schreiben vom Kultusminis-

ter Herr Piwarz an die Abschlussklassen (15.01.2021) gibt es dieses Schuljahr 

einige Sonderregeln:  

 

„Ab dem 18. Januar 2021 sind die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklas-

sen im Realschulbildungsgang bzgl. der anstehenden Wahl des naturwissen-

schaftlichen sowie des mündlichen Prüfungsfaches intensiv zu beraten und zu 

begleiten.  

 

Nach Beratung durch die Schule und auf Grundlage des Halbjahreszeugnisses 

sollen die Eltern der Schule bis zum 26. Februar 2021 bekannt geben, in wel-

chem naturwissenschaftlichen Fach die zentrale schriftliche Prüfung erfolgen 

soll. Die Schule dokumentiert diese Entscheidung. Sie kann jedoch bis zum 28. 

Mai 2021, dem bisherigen Termin für diese Entscheidung, geändert werden. In 

den beiden nicht gewählten naturwissenschaftlichen Fächern ist der Schüler 

vom Unterricht befreit. Mit dieser frühzeitigen Orientierung soll eine gezielte 

Prüfungsvorbereitung unterstützt werden.  

 

In Anlehnung an das für die naturwissenschaftlichen Prüfungsfächer beschrie-

bene Vorgehen können von den Eltern weitere Fächer bestimmt werden, in 

denen keine mündliche Prüfung stattfinden soll. Für Schüler im Realschulbil-

dungsgang können bis zu zwei weitere Fächer und für Schüler im Hauptschul-

bildungsgang bis zu drei Fächer benannt werden.  

Für diese Schüler findet dann kein weiterer Unterricht in diesen Fächern statt. 

Die bis zur Abwahl in diesen Fächern erteilten Noten erscheinen als Jahresno-

ten auf dem Abschlusszeugnis.  

 

Eine weitere Teilnahme am Unterricht in diesen Fächern kann durch die Eltern 

angemeldet werden, insbesondere zur Verbesserung bzw. Vervollständigung  

des Notenbildes oder zur Sicherung der Anschlussfähigkeit an weitere Bil-

dungswege. Zu erbringende Leistungen fließen dann in die am Ende des Schul-

jahres stattfindende Festlegung der Jahresnote vollumfänglich ein.“ 
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Bitte treffen sie die nachfolgenden Entscheidungen gemeinsam mit ihrem  

Kind. Beachten Sie dabei folgende Hinweise:  

 

• Berufsschulen und andere weiterführende Schulen sowie Ausbildungsbetriebe verlassen 

sich auf den vermittelten Lehrstoff an der Oberschule. Für Ihr Kind kann es problematisch 

werden, in abgewählten Fächern die Lücken selbstständig zu schließen. 

• Wenn ein Fach (z.B. Physik) ab 01.03.2021 abgewählt wurde, ist die spätere Entscheidung 

für dieses Fach als schriftliches oder mündliches Prüfungsfach problematisch, da die in 

dieser Zeit erfolgte Wissenserweiterung und –festigung sowie gezielte Prüfungsvorberei-

tung nur mit größter Kraftanstrengung nachgeholt werden kann.  

• Wenn vor und nach einem abgewählten Fach Unterricht für Ihr Kind stattfindet, kann die 

Schule keine unmittelbare Aufsicht führen und auch keinen separaten Aufenthaltsraum 

bereithalten. 

• Ziel dieser Maßnahme ist die intensive Vorbereitung Ihrer Kinder auf die Prüfungen. Die 

Möglichkeit der Abwahl von Fächern ist nur dann sinnvoll, wenn die gewonnene Zeit für 

das (häusliche) Lernen in den verbleibenden Prüfungsfächern eingesetzt wird.  

• Bei Bedarf können Sie und Ihr Kind sich gern durch die Fach- bzw. Klassenlehrer beraten 

lassen. 

• Die Abwahl von Fächern nehmen Sie bitte mit dem entsprechenden Entscheidungsformu-

lar vor. Sollte wir keine Rückmeldung bis zum 26.02.2021 von Ihnen erhalten, gehen wir 

davon aus, dass ihr Kind an allen planmäßigen Unterrichtsstunden teilnehmen soll. 

 

Als letztes möchte ich Ihnen den weiteren Ablaufplan für die Abschlussklassen kurz darlegen:  

 

• Zeitraum 18. Januar 2021 bis 26. Februar 2021: Der Unterricht konzentriert sich vorrangig 

auf die Analyse des Lernstandes, die Ermittlung des individuellen Unterstützungsbedarfs 

und die Absicherung eines angemessenen Notenstandes für die Erstellung der Zeugnisse.  

• Zeitraum 1. März 2021 bis 30. April 2021: Der Unterricht ermöglicht die Wissenserweite-

rung und -konsolidierung, insbesondere auch zur Notenverbesserung.  

• Zeitraum 3. Mai 2021 bis 14. Mai 2021: Der Unterricht konzentriert sich auf die schriftlichen 

sowie gewählten mündlichen Prüfungsfächer. 

• Zeitraum 17. Mai bis 28. Mai 2021: Der Unterricht konzentriert sich ausschließlich auf die 

schriftlichen Prüfungsfächer. 

• bis 23.04.2021 Abgabe der Wünsche der mündlichen Prüfungsfächer (RS: 2 Wünsche, HS: 

3 Wünsche), 26.04.2021 Prüfungsausschuss entscheidet über mündliches Prüfungsfach   

• 31.05.2021 schriftliche Englisch – Prüfung  

• 02.06.2021 schriftliche Deutsch – Prüfung  

• 04.06.2021 schriftliche Mathe – Prüfung   

• 01.06.2021 / 03.06.2021 / 07.06.2021 individuelle Vorbereitung, kein Unterricht  

• 08.06.2021 schriftliche Biologie – Prüfung (nur für RS) 

• 09.06.2021 schriftliche Chemie und Physik – Prüfung (nur für RS) 

• 10./11.06.2021 Crash – Englisch  

• 14.06.2021 bis 16.06.2021 praktischer Teil der schriftlichen Englisch-Prüfung  

• 17.06.2021 bis 25.06.2021 Konsultationen mündliche/s Prüfungsfach/-fächer  

• 28.06.2021 bis 15.07.2021 mündliche Prüfungen (RS: ein Fach, HS: zwei Fächer) 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Schulleitung  
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Entscheidung:                                                                    spätester Rückgabetermin: 26.02.2021  

 
 

Name des Schülers/der Schülerin: ___________________________________ Klasse: _____ 

 

Realschule:  

• Wahl des naturwissenschaftlichen Faches in dem die zentrale schriftliche Prüfung im          

Juni 2021 erfolgen soll (Bio oder Ch oder Phy): ___________________________ 

• Folgende naturwissenschaftliche Fächer werden trotz Befreiung vom Unterricht weiter 

besucht.                       Biologie               Chemie              Physik  

(Bis zu zwei Fächer können angekreuzt werden, die beim ersten Punkt nicht gewählt wurden.) 

• Abwahl des 1. Nebenfaches* / keine mündliche Prüfung: ____________________ 

mit weiterem Unterricht zur Notenverbesserung  

ohne weiteren Unterricht (Halbjahresnote = Jahresnote) 

• Abwahl des 2. Nebenfaches* / keine mündliche Prüfung: ____________________ 

mit weiterem Unterricht zur Notenverbesserung  

            ohne weiteren Unterricht (Halbjahresnote = Jahresnote)  

 

*abwählbare Nebenfächer sind: Geo, Ge, Ethik/Religion, Bio, Gk, Mu, Ku, Info, Frz.  

  Man kann ein, zwei oder gar kein Nebenfach abwählen. 

 

Hauptschule:  

• Abwahl des 1. Faches / keine mündliche Prüfung: ____________________ 

mit weiterem Unterricht zur Notenverbesserung  

ohne weiteren Unterricht (Halbjahresnote = Jahresnote) 

• Abwahl des 2. Faches / keine mündliche Prüfung: ____________________ 

mit weiterem Unterricht zur Notenverbesserung  

ohne weiteren Unterricht (Halbjahresnote = Jahresnote) 

• Abwahl des 3. Faches / keine mündliche Prüfung: ____________________ 

mit weiterem Unterricht zur Notenverbesserung  

ohne weiteren Unterricht (Halbjahresnote = Jahresnote) 

Bei den HS sind alle Fächer, außer den schriftlichen Prüfungsfächern abwählbar.  

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift Schüler                                          Ort, Datum, Personensorgeberechtigte/ r  


